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1. Grundprinzipien der Demokratie
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1.1 Die Gewaltenteilung
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1.2 Der Staatsaufbau – Exekutive
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2. Die Verwaltung: 
Das unbekannte Wesen



*
2.1 Allgemeine Informationen
Die Anzahl der Beschäftigten liegt bei ca. 2000 Mitarbeitern
Es werden bis zu zwölf verschiedene Ausbildungsberufe angeboten: 
„von der Feuerwehrfrau bis zum Stadtinspektorenanwärter“
Die kommunale Verwaltung bewältigt bis zu 150 grundverschiedene Aufgaben
Die Stadtverwaltung Neuss setzt sich aus ca. 50 Dienststellen und Einrichtungen zusammen

	


*
Im Vergleich: Autokonzern hat eine Aufgabe, die Entwicklung, den Bau und Verkauf von Autos
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2.2 Der Aufbau der Verwaltung I
	Mit ca. 50 Ämtern und Einrichtungen wird die Verwaltungsarbeit in Neuss auf insgesamt fünf Dezernate verteilt, wovon der Bürgermeister als Chef der Verwaltung auch ein eigenes Dezernat leitet. Die jeweiligen Beigeordneten leiten ihr Dezernat eigenverantwortlich und vertreten den Bürgermeister in ihrem Arbeitsgebiet. Sie werden für die Dauer von acht Jahren vom Gemeinderat der Stadt Neuss gewählt.
				Eine grafische Darstellung folgt auf der nächsten Seite
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2.2 Der Aufbau der Verwaltung II
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2.3. Akteure der Kommunalpolitik
	Im Folgenden sollen kurz die zentralen Akteure der Kommunalpolitik vorgestellt werden. Insbesondere stehen hier der Bürgermeister als „Chef der Verwaltung“ sowie der Gemeinderat als beschließendes Exekutivorgan im Fokus der näheren Betrachtung. Zudem soll die Funktion der Ausschüsse näher erläutert werden.



*

2.3.1 Der Bürgermeister
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2.3.1 Der Bürgermeister…
ist Chef der Verwaltung und Vorsitzender des Stadtrates
ist Repräsentant der Stadt Neuss – so fungiert er bspw. als Schirmherr bei karitativen Anlässen oder aber auch als Festredner auf offiziellen Veranstaltungen
Zentrale Aufgaben sind u.a.: 
die Vorbereitung und Durchführung von Ratsbeschlüssen
das Treffen von Entscheidungen über die Geschäftsverteilung und Organisation der Verwaltung
die Leitung der Verwaltung (Vorgesetzter aller Verwaltungsmitarbeiter)
die Aufstellung des Haushalts (Einnahmen - Ausgaben)

*
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2.3.1.1 Die (alte) Doppelspitze 
(gültig bis 1999)
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2.3.1.2 Der Bürgermeister als 
„Chef der Verwaltung“ (gültig seit 1999 )
Bürgermeister
Chef der Verwaltung und Ratsvorsitzender
RAT
68 Mitglieder
Bürgerinnen und Bürger
Ausschüsse
Ämter
Ämter
Ämter
5 Dezernate
Wahl
bildet

*
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2.3.1.3 Wer kann Bürgermeister werden?
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um bei der Wahl zum Bürgermeister anzutreten:
Das Mindestalter von 23 Jahren muss am Wahltag erreicht sein (Höchstalter: 67 Jahre)
Am Wahltag muss der jeweilige Kandidat die Staatsbürgerschaft Deutschlands oder aber eines der EU-Mitgliedsstaaten inne haben
Der Kandidat muss zudem einer Partei / Wählergruppierung angehören oder aber als Bedingung für den Antritt als Einzelkandidat eine festgelegte Anzahl an Unterstützungsunterschriften vorweisen – generell gilt:      Das Fünffache der Anzahl an Ratsmitglieder, also für Neuss: 5 x 58 Ratsmitglieder = 290 Stimmen sind erforderlich
	Der Bürgermeister wird von der wahlberechtigten Bevölkerung für eine Amtszeit von sechs Jahren in direkter Wahl gewählt.
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2.3.2 Der Gemeinderat



*
2.3.2.1 „Wie kommt der Rat zustande?“ 
Wahlberechtigte:

	mind. 16 Jahre alt
	Deutsche i. S. d. GG; Angehörige eines EU-Mitgliedsstaates
	mind. 16 Tage vor der Wahl mit Hauptwohn-sitz in Neuss gemeldet

	(aktives Wahlrecht)

    58*)	Ratsmitglieder
	(Stadtverordnete)
	29 Sitze über Wahlkreise (Mehrheitswahl)
	29 Sitze über (Reserve)listen der Parteien (Verhältniswahl)
 *) gesetzlich + 10   
    Überhangmandate
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2.3.2.2 Wie setzt sich der Rat zusammen?




Der Gemeinderat der Stadt Neuss setzt sich aus insgesamt 68 (58+10 Überhangmandate) Stadtverordneten zusammen. Die Berufsfelder der jeweiligen Ratsmitglieder sind vielfältig. (Kaufleute, Beamte, Lehrer, Hausfrauen, Rechtsanwälte, Pensionäre, Steuerberater, EDV-Fachleute, Studenten) (Stand: 07/2014)

*
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2.3.2.3 Welche Funktionen
 übernimmt der Rat? 

Als Exekutivorgan trifft der Rat wesentliche Entscheidungen über wichtige Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung, der Wirtschaftsförderung etc.
Durch die Beratung in den Fachausschüssen wird durch die Fachkompetenz der jeweiligen Ausschussmitglieder die Entscheidung qualitativ für die Ratssitzungen vorbereitet.
Zudem übernehmen die Mitglieder des Rates als Ansprechpartner für Bürger vor Ort eine zentrale Repräsentationsfunktion für politische Prozesse auf kommunaler Ebene.




*
2.3.2.4 Was sind Fraktionen?
Nach § 56 der GO-NRW* sind
	„Fraktionen […] freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates […]. Eine Fraktion muss […] in einem Rat einer kreisangehörigen Gemeinde aus mindestens zwei Personen bestehen[...].“
„Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Vertretung mit [...]“
    Sie haben im Rat bestimmte Rechte, z.B. bei der Aufnahme von Tagesordnungspunkte oder zur Einberufung des Rates; sie können Sach-anträge stellen oder Auskünfte verlangen.
*Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 

*
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2.3.2.5 Wer kann in den Rat gewählt werden?
Der Kandidat muss im Sinne des Grundgesetzes:
Deutsche/r oder
Angehörige/r eines EU-Mitgliedsstaates sein
Das Mindestalter für eine Kandidatur liegt bei 18 Jahren.
Die Möglichkeit der Kandidatur ist generell gegeben, solange nicht das Wahlrecht des Kandidaten durch ein Urteil (Richterspruch) aberkannt wurde.  
(passives Wahlrecht)



*
Weitergehende Voraussetzungen
 für eine Ratskandidatur
Die Aufstellung als Wahlbezirkskandidat ist durch mehrere Möglichkeiten gekennzeichnet:
als Einzelbewerber im entsprechenden Wahlbezirk 
	(hier sind sog. „Unterstützungsunterschriften“ erforderlich; für die Wahlbezirke in Neuss liegt die erforderliche Anzahl bei zehn Unterschriften)
durch die Auflistung auf sog. „Kandidatenlisten“ der etablierten* Parteien / etablierte Wählergruppierungen (*etabliert = vertreten in Rat oder Kreistag oder Landtag oder Bundestag)




*



2.3.3 Die Ausschüsse
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2.3.3.1 Die Funktion der Ausschüsse
Nach §6 Abs.1 der Hauptsatzung der Stadt Neuss              „…beraten [die Ausschüsse] ihre Angelegenheiten ihres Sachgebietes und bereiten insbesondere die Beschlussfassung des Rates vor. Entscheidungen können die [jeweiligen] Ausschüsse nur treffen, soweit ihnen durch […] besonderen Ratsbeschluss Entscheidungszuständigkeiten übertragen sind.“ 
Des Weiteren ist der Rat für die Zusammensetzung der Ausschüsse verantwortlich. In diesem Zusammenhang sollen die Ausschüsse die Mehrheitsverhältnisse im Rat wider-spiegeln. Neben den im Rat vertretenen Stadtverordneten nehmen auch stimmberechtigte „sachkundige Bürger“ sowie „sachkundige Einwohner mit beratender Funktion“ an den Ausschusssitzungen teil. 

*
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2.3.3.2 Übersicht der Ausschüsse
Neben den Pflichtausschüssen prägen zahlreiche sog. „freiwillige“ Ausschüsse das kommunalpolitische Bild. Die Pflichtausschüsse sind:
Hauptausschuss
Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Als Beispiele für „freiwillige“ Ausschüsse sind u.a. zu nennen:
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung
Sportausschuss
Kulturausschuss
Bauausschuss
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2.3.4 Zusammenarbeit der einzelnen Akteure
FÜHRT
 BESCHLÜSSE
AUS
Anträge
Anträge


Ein Muster einer Beratungsunterlage
 folgt auf der nächsten Seite →
Bürgermeister/ 
Verwaltung
RAT
AUSSCHUSS
AUSSCHUSS
AUSSCHUSS



Emp f eh l unge n
GEFASSTE BESCHLÜSSE
BEREITET BESCHLÜSSE 
VOR

*
Bildet zu beginn der Wahlperiode Ausschüsse und beruft sachkundige Bürger/innen
tagt alle 4 - 6 wochen
berät und beschliesst über alle Angelegenheiten der gemeinde
Verwaltung macht Vorlagen und legt diese den ausschüssen vor
nach beratung in fachausschüssen Beschlussfassung durch den Rat




*
Muster einer Beratungsunterlage
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3. Bürger sind nur Zaungäste
Generelle Annahme:
„Die da machen doch sowieso was sie wollen!“

*
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3.1 Ihre Partizipationsmöglichkeiten
 in der kommunalen Politik
Wählen gehen (aktives Wahlrecht   ab 16 Jahre)
sich wählen lassen (passives Wahlrecht   ab 18 Jahre)
Mitarbeit in Partei, Bürgerinitiative, Verein, Verband
Ausschussarbeit als sachkundiger Bürger/in
Beteiligung von Bürgern und Einwohnern:
Einzelne Fragestellungen, Anregungen und Beschwerden
Einwohnerantrag (nach § 25 GO-NRW*)  5% der Einwohner*² nötig
Bürgerbegehren/-entscheid (nach § 26 GO-NRW*)  10% der Bürger*³ nötig
„Jedermann“-Antrag nach § 24 GO-NRW*, d.h., jeder - nicht nur Einwohner oder Bürger -  hat das Recht, sich schriftlich mit einer Anregung oder Beschwerde an den Rat zu wenden.

*Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
*² „Einwohner ist, wer in der Gemeinde wohnt.“ (§21 Abs. 1 GO-NRW)
*³ „Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen berechtigt ist.“ (§21 Abs. 2 GO-NRW)



Weitere Informationen zu den Rats- und Ausschusssitzungen 
finden Sie unter:
www.neuss.de

Vielen Dank für Ihren Besuch und 
Auf Wiedersehen



